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Überprüfung der Notwendigkeit einzelner Kinderspiel - und/oder 
Bolzplätze im Stadtgebiet 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

15.06.2005 Jugendhilfeausschuss 

Tatbestand: 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Erkelenz hat sich bereits in seiner Sitzung vom 
25.03.2004 mit der Überprüfung der Notwendigkeit einzelner Kinderspiel- und/oder 
Bolzplätze befasst. Seinerzeit wurde beschlossen, die Auflistung der in Frage kommenden 
Spiel- bzw. Bolzplätze an die Bezirksausschüsse weiterzuleiten mit der Bitte um 
Stellungnahme, damit anschließend konkret über Schließungen entschieden werden kann. 
 
Die Stellungnahmen der Bezirksausschüsse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
1. Spielplätze, die nach Auffassung der Bezirksaussch üsse weiterhin 

notwendig sind: 
 

Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte 
 
 

Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielplatz Mühlenstraße Spielplatz soll erhalten bleiben. Keine 

inhaltliche Begründung seitens BZA, 
außer dass Spielplatz Stadtpark nicht 
über Zebrastreifen erreichbar ist. 

Schließen wegen Überkapa-
zität, abgelegener, nicht 
einsehbarer Kleinspielplatz; 
Spielplatz Stadtpark liegt in 
zumutbarer Entfernung; 
Spielplatz wird kaum genutzt. 

Spielplatz Cusanushof Spielplatz soll erhalten bleiben. 
Anwohner wünschen Erhalt des 
Spielplatzes; es gebe dort noch 
Kinder; der Bauträger habe die 
Teilfläche seinerzeit kostenlos an die 
Stadt abgetreten; Anwohner hätten 
sich wegen des Spielplatzes für 
diesen Wohnort entschieden/Prüfung 
einer Patenschaft der Anwohner? 

Schließen wegen Überkapa-
zität, benachbarten Spielplatz 
Oidtmannhof aufwerten; 
Spielplätze Oidtmannhof und 
Stettiner Straße relativ nahe 
gelegen; Probleme auf 
Spielplatz Cusanushof 
(Schmutz, Lärm etc.) durch 
Jugendliche, auch durch den 
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BZA festgestellt. 
Spielplatz „Im Kämpchen“ Spielplatz soll erhalten bleiben/lt. 

einem BZA-Mitglied starke Nutzung, 
ansonsten keine inhaltliche 
Begründung durch BZA 

Besondere Situation: 
relativ versteckte Lage; sehr 
häufig 
Verschmutzungen/Beschädi-
gungen; Spielwert eher gering; 
nächster Spielplatz jedoch 
recht weit entfernt. 

Spielplatz Bellinghoven, 
Übergangsheim 

Spielplatz soll erhalten bleiben; 
Erhalten wegen sozialer Funktion für 
das Übergangswohnheim 

Besondere Situation: 
sehr schmutzig; regelmäßiger 
Vandalismus; großer Spielplatz 
Bellinghoven/Schule (hoher 
Spielwert) schnell und relativ 
gefahrlos erreichbar; soziale 
Funktion für das 
Übergangswohnheim ist 
erkannt, dort wohnen jedoch 
nur noch max. 3 – 5 Kinder. 

 
 
Bezirksausschuss Kückhoven: 
 

Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielplatz Kückhoven, 
Mehrzweckhalle 

Spielplatz soll erhalten bleiben; 
Spielplatz soll wegen des 
vorhandenen Bedarfs nicht 
geschlossen werden; verstärkte 
Nutzung durch zugezogene junge 
Familien gegeben; Spielplatz wird 
nach dem Turnen in der 
Mehrzweckhalle von Kindern genutzt 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes; sehr kleiner 
Spielplatz mit geringem 
spielpädagogischem Wert; 
Hauptspielplatz Kückhoven 
jedoch relativ weit entfernt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath 
 

Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielbereich Mennekreath Spielbereich soll unverändert 

erhalten bleiben; 2 BZA-Mitglieder 
haben bei Inspektionen keine 
Kinder angetroffen, 1 Mitglied 
spricht von starker Nutzung; in 
Mennekrath gäbe es 35 Kinder; 
Fläche sei anderweitig nicht 
verwendbar, müsse ohnehin 
gepflegt werden; anderer 
Spielplatz sei nicht erreichbar. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes; Spielwert 
nahezu null: nur 1 Rutsche 
und 2 Wippfedergeräte. 
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2. Spielplätze, die nach Auffassung der Bezirksaussch üsse einer erneuten 
Überprüfung bzw. Modifizierung bedürfen: 

 
 

Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte 
 
 

Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielplatz Kehrbuscher 
Straße 

Prüfen, ob Attraktivitätssteigerung 
durch Reparatur des Wasserlaufes 
möglich ist. 

Schließen wegen 
Überkapazität; großer 
Spielplatz Beecker Straße 100 
m entfernt; Anregung des BZA 
wurde in den vergangenen 
Jahren mehrfach überprüft: 
Wasserlauf kann nicht in 
Betrieb genommen werden. 

Spielplatz Neumühle Spielplatz modifizieren, nicht 
verkleinern. 

Modifizierung/Verkleinerung: 2 
Wippfedergeräte und 1 
Ballancierbalken sollen versetzt 
werden, um einen zentraleren 
Platzcharakter zu erhalten; die 
5 kaum genutzten Springböcke 
und der nicht genutzte runde 
Betonsandkasten sollen 
entfernt werden. 

 
 
 Bezirksausschuss Lövenich: 
 
Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielplatz Lövenich, Am 
Gasberg 

keine Stellungnahme Schließen wegen geringen 
Spielwertes. 

 
 
 
 
 
 
3.  Spielplätze, die nach Auffassung der Bezirksaussc hüsse geschlossen 

werden können. 
 
Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte: 
 

Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielplatz Grünzug Süd, 
Theodor-Heuss-Straße 

Schließen, benachbarte Spielplätze 
aufwerten. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes. 

Spielbereich Schulring, 
Fußweg zu den Schulen 

Zügig schließen, Geräte an anderer 
Stelle verwenden. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes 

Spielplatz Weinesch Schließen, benachbarte Spielplätze 
aufwerten. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes 

Spielbereich Grünzug West Schließen, Geräte in Innenstadt oder 
Westpromenade oder Stadtpark 
versetzen. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes 

Spielplatz Nord, 
Frankenring/Nordtangente 

Schließen, Geräte ggf. im Bereich 
Nord/Mitte im Feld der 
Beachvolleyballanlage installieren. 

Schließen wegen 
Überkapazität. 

Bolzplatz Stettiner Straße Schließen, jedoch als Spielwiese Schließen wegen 
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erhalten und den dortigen Spielplatz 
attraktiver gestalten sowie zentraler 
anlegen 
Stellungnahme zur Anregung des 
BZA: 
Der Bolzplatz auf ehemaliger, 
versiegelter Deponie errichtet; 
Wasser läuft deshalb nicht ab, 
zentraleren des Spielplatzes deshalb 
nicht möglich. 
 

Überkapazität; Bolzplatz 
Buscherkamp/Allensteiner-
straße in zumutbarer 
Entfernung 

 
 
 Bezirksausschuss Gerderath: 
 
Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielbereich Gerderath, 
Friedhof 

Schließen, Spielgeräte auf andere 
Gerderather Spielplätze umsetzen. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes und Überkapazität. 

 
 
Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath: 
 

Spielplatz/Bolzplatz Stellungnahme BZA Postition Verwaltung 
Spielbereich Hetzerath, 
Mehrzweckhalle 

Schließen, Elterninitiative als 
Spender des Wippfedergerätes 
vorher informieren. 

Schließen wegen geringen 
Spielwertes 

 
 

 
 
 
 
Die von den Bezirksausschüssen gegebenen Anregungen bezüglich der 
Verwendung der Spielgeräte sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 
Beschlussentwurf: 
„Die Spielplätze, Spielbereiche bzw. Bolzplätze, deren Schließung die zuständigen 
Bezirksausschüsse zugestimmt haben, sollen möglichst umgehend geschlossen werden. 
Über Spielflächen, die einen erneuten Beratungsbedarf erfordern, soll ggf. zu einem 
späteren Zeitpunkt entschieden werden.“ 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Schließung von Spielplätzen führt nicht sofort zu einer spürbaren Ersparnis. Erst nach 
Umsetzung der Schließungen wird es zu einer deutlichen jährlichen Ersparnis bei der 
laufenden Unterhaltung, insbesondere bei Bauhofkosten, Pflege- und Reparaturaufwand, 
kommen. Vorher ist jedoch ggf. in Einzelfällen sogar ein finanzieller Mehraufwand 
erforderlich, um die Spielplätze zu entfernen, das Gelände in den ursprünglichen Zustand zu 
versetzen und die vorhandenen Geräte zur Aufwertung benachbarter Spielplätze 
umzusetzen. Mittel- bzw. langfristig ist jedoch mit einer spürbaren finanziellen Entlastung zu 
rechnen. 
 
Anlage: 
keine 
 
 


